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 BUNDESMINISTER 

 Mag. THOMAS DROZDA 

 
An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017     W i e n 

GZ: BKA-353.120/0100-I/4/2017 Wien, am 29. August 2017 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kol-

legen haben am 29. Juni 2017 unter der Nr. 13680/J an mich eine schriftliche par-

lamentarische Anfrage betreffend postgraduale Ausbildung der Ressortmitarbeiter 

gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 10: 

 Wie vielen Mitarbeitern Ihres Ressorts wurde in den Jahren 2006 bis 2016 eine 
postgraduelle Ausbildung, FH-Lehrgang oder sonstige Ausbildung zur Gänze 
durch Ihr Ministerium finanziert? (aufgeschlüsselt nach Jahren) 

 Wie vielen Mitarbeitern Ihres Ressorts wurde in den Jahren 2006 bis 2016 eine 
postgraduelle Ausbildung, FH-Lehrgang oder sonstige Ausbildung zumindest teil-
weise durch Ihr Ministerium finanziert? (aufgeschlüsselt nach Jahren) 

 Wie hoch waren die Kosten in den Jahren 2006 bis 2016, die Ihr Ministerium für 
postgraduelle Ausbildungen oder sonstige Ausbildungen von Mitarbeitern getra-
gen hat? (aufgeschlüsselt nach Jahren) 

 In welchen Abteilungen waren bzw. sind die betroffenen Mitarbeiter eingesetzt? 
 Gab es für die Zeiten der Ausbildung seitens Ihres Ressorts eine zumindest tage-

weise Freistellung, Sonderurlaub oder sonstiges? 
 Wenn ja, wie lange hat die jeweilige Ausbildung gedauert und wie viele Freistel-

lungs-, Sonderurlaubs- oder sonstige Tage gab es aufgrund einer postgraduellen 
Weiterbildung, FH-Lehrganges oder sonstiger Ausbildung in den Jahren 2006 bis 
2016 in Ihrem Ressort pro Person und insgesamt? (aufgeschlüsselt nach Jahren) 

 Nach welchen Kriterien wurden die Mitarbeiter ausgewählt, deren postgraduelle 
Ausbildung, FH-Lehrgang oder sonstige Ausbildung von Ihrem Ressort zumindest 
teilweise bezahlt bekamen? 
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 Wie viele Mitarbeiter sind aufgrund des Abschlusses einer zumindest teilweise 
aus dem Ressort finanzieren Ausbildung in den Jahren 2006 bis 2016 in weiterer 
Folge in eine andere Gehaltsklasse gewechselt? (aufgeschlüsselt nach Jahren) 

 In welcher Höhe sind in den Jahren 2006 bis 2016 aufgrund dieser Vorrückungen 
Mehrkosten für Ihr Ressort entstanden? (aufgeschlüsselt nach Jahren) 

 An welchen Universitäten, Fachhochschulen oder anderen Ausbildungsstätten in 
Österreich, der EU und dem EU-Ausland haben jene Mitarbeiter, deren Studien-
betrieb zumindest teilweise von ihrem Ressort übernommen wurde, in den Jahren 
2006 bis 2016 die entsprechende Aus- oder Weiterbildung absolviert? 
(Aufgeschlüsselt nach Jahren, Anzahl der Mitarbeiter, Ausbildungsinstitut und 
Dauer des Aufenthalts am jeweiligen Ausbildungsinstitut) 

 

Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung des mir durch Entschlie-

ßung, BGBl. II Nr. 119/2016, eingeräumten Zuständigkeitsbereiches. Daher verweise 

ich auf die Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 13701/J 

vom 29. Juni 2017 durch den Herrn Bundeskanzler. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Mag. DROZDA 
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